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Herr Fabian  Steinmetz 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Transparenz beim NpSG [#225486] 

Ihre Zeichen und Nachricht vom: 24.07.2021 

 

Sehr geehrter Herr Steinmetz, 

 

das BfArM hat keinerlei Zuständigkeit bezüglich des NpSG. Zwar wird der beim BfArM angesiedelte 

Sachverständigenausschuss für Betäubungsmittel und Neue psychoaktive Stoffe bei geplanten Än-

derungen des NpSG befragt, das BfArM selbst trägt jedoch keinerlei gesetzlich zugewiesene Aufga-

ben, die das NpSG betreffen. Wir empfehlen Ihnen sich mit Ihrer Anfrage an das für das Gesetzge-

bungsverfahren zuständige Bundesministerium für Gesundheit zu wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Marcus Ritter 

 

BfArM, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn 
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